
Approbationsurkunde 

Herr	 Dr. med. Stephan Andreas Rüdiger 
Rusitska 

geboren am 22. Mai 1974 inMÜllchen
 

erfii1lt die Voraussetzungen des § 3 der Bundesärzteordnung.
 

Mit Wirkung vom heutigen Tage wird ihm die
 

Approbation als Arzt 

erteilt.
 

Die Approbation berechtigt den Arzt zur Ausübung des ärztlichen Berufs.
 

Kiel, den 1. Januar 2003
 

Landesarnt
 
für Gesundheit und Arbeitssicherheit
 

des Landes ScWeswig-Holstein
 

Myska 


